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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2012 des Zweckverbandes 
Abwasserbeseitigung „Reißinger-Bachtal“ 
 
 
 

I. 
 
Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff GO hat der Zweckverband 
Abwasserbeseitigung „Reißinger-Bachtal“ folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2012 erlassen, die hiermit gem. Art. 65 GO bekannt gemacht wird: 
 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 
 

173.400,-- € 
 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 
 

88.700,-- € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 
 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 6 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 25.000,-- € festgesetzt. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 
 
 
Oberschneiding, den 07. November 2012 
 
Zweckverband Abwasserbeseitigung 
„Reißinger-Bachtal“ 
 
 
gez. 
Frank 
Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 
(1) Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
 
(2) Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach der Veröffentlichung 
der Haushaltssatzung eine Woche lang in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Abwasserbeseitigung „Reißinger-Bachtal“, Pfarrer-Handwercher-Platz 4, 94363 
Oberschneiding innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur 
Einsichtnahme auf.  
 
 
Oberschneiding, 14.11.2012 
 
 
 
Frank 
Zweckverbandsvorsitzender 
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MANÖVERMELDUNG 
 
 
Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten 
(Bekanntmachung der Bayer. Staatskanzlei vom 11.07.1983, StAnz Beilage Nr. 30 vom 29.07.1983); 
 
Manövermeldung im Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
Verband: 
Sanitätsakademie der Bundeswehr, Zentrum für Einsatzausbildungen und Übungen des 
Sanitätsdienstes der Bundeswehr (SanAkBw, ZEinsAusbÜbSanDstBw),  
Mitterharthausen 55, 94351 Feldkirchen 
 
Art und Name:  
Truppenübung „SCHNELLER LUCHS 12“ 
 
Übungsraum: 
St. Englmar – Ruhmannsfelden – Deggendorf – Natternberg – Altenbuch – Mengkofen – Neuhofen 
– Sallach – Rain – Mitterfels          
 
Voraussichtliche Ballungsräume: 
Standortübungsplatz Bogen – Wasserübungsplatz Bogen – Ödwies – Standortübungsplatz 
Metting – Mariaposching  
 
Besonderheiten: 
Blaulichteinsatz zu Übungszwecken. 
Einsatz Nebelmittel für Hubschrauberlandung. 
 
Zeit: 
01.12. – 07.12.12 
 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. liegen-
gebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) fernzuhalten. Auf die Strafbarkeit des 
Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-
handlungen können nach § 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht hat bzw. die 
Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben oder deren 
Verursacher unbekannt ist, bei der zuständigen Gemeinde anzumelden sind, welche Meldung nach 
Formblatt direkt an das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bogen weiterleitet bzw. die Schäden bei der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bundes, Regionalbüro Süd, 
Krelingstr. 50, 90408 Nürnberg, anmeldet. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdaus-
übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu 
verständigen. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Straubing-
Bogen unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
 
Steinbauer 
 
 



 

Amtsblatt des Landkreises Straubing-Bogen     - Seite 149 
 

 

 Allgemeinverfügung  
 

Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln,  
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach   den 

Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen           
(Düngeverordnung DüV) 

vom 13. Januar 2006  
(Neufassung mit Änderung vom 27. Februar 2007)  
 

Nach § 4 Abs. 5 besteht für Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem 
Stickstoff, ausgenommen Festmist ohne Geflügelkot, ein Ausbringverbot (Sperrfrist) in der 
Zeit vom  
 

1. November bis 31. Januar für Ackerland und vom  
15. November bis 31. Januar für Grünland.  
 

Gemäß Düngeverordnung kann die zuständige Stelle für die zeitliche Begrenzung andere 
Zeiten genehmigen.  
 
Nach Mitteilung der Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft Freising, ist für die 
Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern (Gülle, Jauche und Gärsubstrat aus 
landw. Produkten) auf Grünland auch in diesem Jahr eine Verschiebung der Sperrfrist 
möglich und zwar auf die Zeit vom 1. Dezember bis 15. Februar. 

 
Auf Antrag des zuständigen Kreisverbandes des Bayer. Bauernverbandes wird deshalb das 
Ausbringverbot für o.g. flüssige Wirtschaftsdünger auf Grünland auf den folgenden 
Zeitraum festgesetzt:  
 

1. Dezember 2012 bis 15. Februar 2013 
 

Für Ackerflächen gilt das in der Düngeverordnung festgesetzte Ausbringverbot vom  
 

1. November 2012 bis 31. Januar 2013 
Hinweis:  
Auf überschwemmte, wassergesättigte oder gefrorene Böden, die untertags nicht 
auftauen oder die durchgängig höher als 5 cm mit Schnee bedeckt sind, dürfen 
stickstoff- und phosphathaltige Dünger gemäß Dünge-VO § 3 Abs. 5 in keinem Fall 
ausgebracht werden.  
 
Zuständige Stelle für den Regierungsbezirk Niederbayern ist das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Straubing, Fachzentrum L 3.2 – Agrarökologie.  
 
Straubing, 03.11.2012  
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
FZ L 3.2 - Agrarökologie  
 
gez.  
Hans Ottmar Maidl  
Landwirtschaftsoberrat 
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Aufgebot 

 
einer verloren gegangenen 

 
Sparurkunde 

 
Die Sparurkunde 
   Antragsteller 
 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 3418498892 Gierl Johann 
  
                                                                               
 
ist in Verlust geraten.   
 
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB 
zum Zwecke der Kraftloserklärung das Aufgebot. 
 
Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte 
unter Vorlage der Urkunde bis spätestens 
 

12. Februar 2013. 
 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten 
Termin keine Rechte geltend gemacht, so erfolgt anschließend die 
Kraftloserklärung der Sparurkunde. 
 
 
Landshut, den 12.11.2012 
 
Sparkasse Landshut 
 
 
 
 
Heckner               Bruckner 
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Kraftloserklärung 
 

einer verloren gegangenen 
 

Sparurkunde 
 
 
Die Sparurkunde      
 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 3420096763,  
                                                    
 
wird durch den Vorstand der Sparkasse Landshut für kraftlos erklärt, 
nachdem auf das am 13.08.2012 erlassene  Aufgebot  innerhalb einer Frist 
von drei Monaten Rechte Dritter nicht geltend gemacht wurden. 
 
Das Aufgebot wurde fristgerecht durch Aushang in der Kundenhalle der 
Sparkasse Landshut und durch Veröffentlichung in den zuständigen 
Amtsblättern gemäß § 12 der Satzung der Sparkasse Landshut bekannt 
gemacht. 
 
 
Landshut, den 15.11.2012 
 
 
Sparkasse Landshut 
 
 
 
 
 
Heckner   Wirkert 
 
 


